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 besorgt über die zunehmende Beteiligung organisierter krimineller Gruppen an allen 
Formen und Aspekten des illegalen Handels mit Kulturgut und damit zusammenhängenden 
Straftaten, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 66/180 vom 19. Dezember 2011 über die Stär-
kung der Maßnahmen gegen den rechtswidrigen Handel mit Kulturgut, und 67/80 vom 
12. Dezember 2012 über die Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgut an die Ur-
sprungsländer, in denen sie die Mitgliedstaaten und die zuständigen Einrichtungen nach-
drücklich aufforderte, Mechanismen zur Festigung der internationalen Zusammenarbeit, 
einschließlich der Rechtshilfe, zu stärken und uneingeschränkt anzuwenden, um alle Arten 
und Aspekte des illegalen Handels mit Kulturgut und damit zusammenhängender Strafta-
ten, wie Diebstahl, Plünderung, Beschädigung, Entfernung, Beutenahme und Zerstörung 
dieses Kulturguts, zu bekämpfen und die Wiedererlangung und Rückgabe gestohlenen und 
geplünderten Kulturguts zu erleichtern, sowie auf ihre Resolution 68/186 vom 18. Dezem-
ber 2013 über die Stärkung der Maßnahmen der Verbrechensverhütung und der Straf-
rechtspflege zum Schutz von Kulturgut, insbesondere in Bezug auf den illegalen Handel 
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2013, in der sie alle Mitgliedstaaten aufrief, Migranten zu schützen und zu unterstützen, 
und auf Resolution 2014/23 des Wirtschafts- und Sozialrats, die von der Kommission für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ihrer dreiundzwanzigsten Tagung emp-
fohlen wurde, 

 unter Hinweis auf die Resolutionen der Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege 22/7 über die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit zur Bekämp-
fung der Computerkriminalität und 22/8 über die Förderung der technischen Hilfe und des 
Kapazitätsaufbaus zur Stärkung der nationalen Maßnahmen und der internationalen Zu-
sammenarbeit zur Bekämpfung der Computerkriminalität, beide vom 26. April 201314, 

 besorgt über das immer häufigere Vorkommen von Computerkriminalität und den 
Missbrauch von Informations- und Telekommunikationstechnologien in vielfältigen For-
men der Kriminalität, 

 davon Kenntnis nehmend, dass der Generalsekretär innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen die Arbeitsgruppe Grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und 
Drogenhandel eingesetzt hat, mit dem Ziel, innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
einen wirksamen und umfassenden Ansatz für die Bekämpfung der grenzüberschreitenden 
organisierten Kriminalität und des Drogenhandels zu erarbeiten, und bekräftigend, dass 
den Mitgliedstaaten entsprechend der Charta der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht ei-
ne wesentliche Rolle zukommt, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die negativen Auswirkungen der 
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, namentlich des Schmuggels von und 
Handels mit Menschen, Suchtstoffen und Kleinwaffen und leichten Waffen, sowie der un-
erlaubten Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, Komponenten und Munition und des 
unerlaubten Handels damit auf die Entwicklung, den Frieden, die Stabilität und die Sicher-
heit und die Menschenrechte sowie über die zunehmende Anfälligkeit der Staaten gegen-
über dieser Art von Kriminalität, 

 überzeugt, dass die Rechtsstaatlichkeit und die Entwicklung stark miteinander ver-
flochten sind und sich gegenseitig verstärken und dass die Förderung der Rechtsstaatlich-
keit auf nationaler und internationaler Ebene, unter anderem durch Mechanismen der Ver-
brechensverhütung und Strafrechtspflege, entscheidend ist für ein nachhaltiges und integ-
ratives Wirtschaftswachstum, eine nachhaltige Entwicklung und die volle Verwirklichung 
aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich des Rechts auf Entwicklung, die 
wiederum alle die Rechtsstaatlichkeit stärken, 

 betonend, wie wichtig eine gestärkte, auf den Grundsätzen der geteilten Verantwor-
tung beruhende und mit dem Völkerrecht im Einklang stehende internationale Zusammen-
arbeit ist, um illegale Netzwerke zu zerschlagen und das Weltdrogenproblem und die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität zu bekämpfen, namentlich Geldwäsche, 
Menschenhandel, Waffenhandel und andere Formen organisierter Kriminalität, die alle-
samt die nationale Sicherheit bedrohen und die nachhaltige Entwicklung und die Rechts-
staatlichkeit untergraben, 

 besorgt über die ernsten Herausforderungen und Bedrohungen, die von dem Handel 
mit Feuerwaffen und deren Teilen, Komponenten und Munition ausgehen, sowie besorgt 
über seine Verbindungen zum Terrorismus und zu anderen Formen der grenzüberschrei-
tenden organisierten Kriminalität, einschließlich des Drogenhandels, 

 Kenntnis nehmend von den internationalen Anstrengungen zur Verhütung, Bekämp-
fung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit konventionellen Waffen, insbesondere 

_______________ 
14 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2013, Supplement No. 10 und Korrigendum 
(E/2013/30 und Corr.1), Kap. I, Abschn. D. 



A/RES/69/197 
Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung 

und Strafrechtspflege, insbesondere seiner Kapazität zur technischen Zusammenarbeit 
 

6/16 

Kleinwaffen und leichten Waffen, die sich in der Verabschiedung des Aktionsprogramms 
zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen 
und leichten Waffen unter allen Aspekten15 im Jahr 2001 und dem Inkrafttreten des Zu-
satzprotokolls gegen die unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, Kompo-
nenten und Munition sowie gegen den unerlaubten Handel damit zum Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 16  im 
Jahr 2005 und dem bevorstehenden Inkrafttreten des Vertrags über den Waffenhandel17 am 
24. Dezember 2014 widerspiegeln, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von den Aktivitäten, die das Büro der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung über sein Weltweites Feuerwaffenpro-
gramm auf den Gebieten der gesetzgeberischen und technischen Hilfe, des Kapazitätsauf-
baus, der Bewusstseinsbildung und der Forschung und Analyse auf Anfrage durchführt, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass Informations- und Telekommunika-
tionstechnologien für den Missbrauch und die Ausbeutung von Kindern verwendet werden, 

 überzeugt, dass es wichtig ist, Jugendkriminalität zu verhüten, die Rehabilitation ju-
gendlicher Straftäter und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu unterstützen, 
kindliche Opfer und Zeugen zu schützen, auch durch Maßnahmen zur Verhütung ihrer Re-
viktimisierung, und den Bedürfnissen der Kinder von Gefangenen gerecht zu werden, und 
betonend, dass dabei den Menschenrechten und dem Wohl von Kindern und Jugendlichen 
Rechnung zu tragen ist, wie im Übereinkommen über die Rechte des Kindes und den da-
zugehörigen Fakultativprotokollen18, soweit anwendbar, sowie gegebenenfalls in anderen 
einschlägigen Standards und Normen der Vereinten Nationen für die Jugendstrafrechts-
pflege gefordert, 

 besorgt darüber, dass kriminelle Organisationen und ihre finanziellen und wirtschaft-
lichen Ressourcen in immer stärkerem Maße die Wirtschaft durchdringen, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Beteiligung organisierter krimineller 
Gruppen am unerlaubten Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen, über die starke Zu-
nahme dieses Handels, der Häufigkeit seines grenzüberschreitenden Vorkommens und des 
Spektrums der damit zusammenhängenden Straftaten in einigen Teilen der Welt sowie 
über die mögliche Nutzung des unerlaubten Handels mit Edelmetallen und Edelsteinen als 
Finanzierungsquelle für die organisierte Kriminalität, andere einschlägige kriminelle Tä-
tigkeiten und den Terrorismus, 

 höchst besorgt über die in manchen Fällen bestehenden Verbindungen zwischen ei-
nigen Formen der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und dem Terrorismus 
und hervorhebend, dass die Zusammenarbeit auf nationaler, subregionaler, regionaler und 
internationaler Ebene verbessert werden muss, um dieser sich entwickelnden Herausforde-
rung verstärkt begegnen zu können, 

_______________ 
15 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in 
All Its Aspects, New York, 9–20 July 2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter 
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf. 
16 United Nations, Treaty Series, Vol. 2326, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: LGBl. 2014 
Nr. 24; öBGBl. III Nr. 296/2013; AS 2013 65. 
17  Siehe Resolution 67/234 B. Amtliche deutschsprachige Fassungen des Vertrags: dBGBl. 2013 II 
S. 1426; LGBl. 2015 Nr. 73; öBGBl. III Nr. 116/2014; AS 2015 595. 
18 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, 2171 und 2173, Nr. 27531, und Resolution 66/138, Anlage. 
Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; 
AS 1998 2055 (Übereinkommen); dBGBl. 2008 II S. 1222; LGBl. 2013 Nr. 164; öBGBl. III Nr. 93/2004; 
AS 2006 5441 (Protokoll gegen Kinderhandel); dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl. 2005 Nr. 26; öBGBl. III 
Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll über Kinder in bewaffneten Konflikten); dBGBl. 2012 II S. 1546; 
LGBl. 2017 Nr. 31 (Protokoll zum Mittei 
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 in der Erkenntnis, dass die Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten 
Kriminalität und des Terrorismus eine gemeinsame und geteilte Verantwortung darstellt, 
und unter Betonung der Notwendigkeit, gemeinsam auf die Verhütung und Bekämpfung 
der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, der Korruption und des Terrorismus 
in allen seinen Arten und Erscheinungsformen hinzuarbeiten, 

 hervorhebend, dass die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität unter voller 
Achtung des Grundsatzes der Souveränität der Staaten und im Einklang mit der Rechts-
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gen Korruption5 
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 30. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die Entwicklung von techni-
schen und methodologischen Instrumenten sowie Trendanalysen und -untersuchungen 
fortzusetzen, um das Wissen über Kriminalitätstrends zu erweitern und die Mitgliedstaaten 
bei der Erarbeitung geeigneter Gegenmaßnahmen in bestimmten Kriminalitätsbereichen, 
insbesondere in ihren grenzüberschreitenden Aspekten, zu unterstützen, und dabei zu be-
rücksichtigen, dass die vorhandenen Ressourcen bestmöglich genutzt werden müssen; 

 31. fordert die Mitgliedstaaten und die zuständigen internationalen Organisationen 
nachdrücklich auf, zur wirksamen Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten 
Kriminalität, namentlich des Drogenhandels, des Menschenhandels, der Schleusung von 
Migranten, der unerlaubten Herstellung von Feuerwaffen und des unerlaubten Handels 
damit, sowie der Korruption und des Terrorismus in Zusammenarbeit mit dem Programm 
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege nach Bedarf na-
tionale und regionale Strategien sowie andere notwendige Maßnahmen auszuarbeiten; 

 32. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung auf, den Mitgliedstaaten auch weiterhin auf Antrag bei der Bekämpfung der unerlaub-
ten Herstellung von und des unerlaubten Handels mit Feuerwaffen und deren Teilen, 
Komponenten und Munition behilflich zu sein und sie unter anderem durch Hilfe im Be-
reich der Gesetzgebung, technische Hilfe und verstärkte Datenerhebung und -analyse bei 
ihren Anstrengungen zu unterstützen, gegen die Verbindungen mit anderen Formen der 
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität vorzugehen; 

 33. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämp-
fung gegen den Tourismussektor gerichteter Bedrohungen durch Kriminalität, einschließ-
lich Terrorismus, zu erhöhen, gegebenenfalls über das Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung und andere zuständige internationale Organisatio-
nen und in Zusammenarbeit mit der Weltorganisation für Tourismus und dem Privatsektor; 

 34. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, das Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität wirksam für die 
breite Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung aller Formen und Aspekte des 
unerlaubten Handels mit Kulturgut und damit zusammenhängender Straftaten zu nutzen, 
insbesondere durch die Rückgabe der Erträge aus Straftaten oder solcher Vermögensge-
genstände an ihre rechtmäßigen Eigentümer gemäß Artikel 14 Absatz 2 des Übereinkom-
mens, und bittet die Vertragsstaaten, im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvor-
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ten Fassung, des Übereinkommens von 1971 über psychotrope Stoffe, des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen 
und psychotropen Stoffen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Kor-
ruption auf wirksame Weise fördern und seine Aufgaben als Sekretariat der Konferenzen 
der Vertragsparteien der Übereinkommen, der Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege und der Suchtstoffkommission sowie der Kongresse der Vereinten Na-
tionen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege im Einklang mit seinem Mandat 
erfüllen kann; 

 43. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung erneut, die technische Hilfe, die es den Mitgliedstaaten auf Antrag gewährt, zu 
verstärken, die internationale Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung des 
Terrorismus durch die Erleichterung der Ratifikation und Durchführung der universellen 
Übereinkommen und Protokolle betreffend den Terrorismus in enger Abstimmung mit 
dem Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 1373 (2001) betreffend die Bekämp-
fung des Terrorismus (Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus) und seinem Exekutiv-
direktorium zu vertiefen und auch künftig zur Tätigkeit des Arbeitsstabs Terrorismusbe-
kämpfung beizutragen, und bittet die Mitgliedstaaten, dem Büro angemessene Ressourcen 
für die Wahrnehmung seines Mandats bereitzustellen; 

 44. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung darüber hinaus, den Mitgliedstaaten auf Antrag auch weiterhin technische Hilfe 
zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit zu leisten und dabei auch die Arbeit der Sekretariats-
Gruppe für Koordinierung und Ressourcen im Bereich Rechtsstaatlichkeit und der anderen 
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 49. fordert alle Mitgliedstaaten 
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